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4 Die hellgrüne Reportage

Vorschriften des Kommissariatsdienstes für 1998
Das neue Jahr bringt keine
wesentlichen Neuerungen im
Bereich des Kommissariatsdien-
stes. Trotzdem erscheinen VR
und VRE als Neudruck auf dem
aktuellsten Stand. Diese Lösung
bringt sowohl dem Benutzer als
auch der Verwaltung wesentli-
che Vorteile. Für den Benutzer
entfällt das Nachführen von
Korrekturen und für die Ver-
waltung ist diese Variante
kostengünstiger als der Versand
von Einzelblättern.

Auf den 1. Januar 1998 treten fol-
gende neue Vorschriften und Wei-

sungen des Kommissariatsdienstes
in Kraft:

a) Verzeichnis der Vorschriften
für den Kommissariatsdienst
(VV Korn 98d)

b) Rcgl. 51.3 d Verwaltungsre-
glement (VR 98)

c) Regl. 51.3/1 d Ergänzungen
zum Verwaltungsreglement
(VRE 98)

d) Verzeichnis der Bundestank-
stellen 1998 d/f/i

e) Preise für Armeeproviant und
Futtermittel 1998 d

0 Preise für Militärspeisen 1998
d

g) Bestellungen für Armeepro-
viant 1998 d/f

Verpflegungskredit
und Richtpreise

Die Weisungen «Verpflegungs-
kredit und Richtpreise» werden der

Truppe mit dem Vorschussmandat
zugestellt. Sofern Truppenrech-
nungsführer einzelne Exemplare
«Verpflegungskredit und Rieht-
preise» vordienstlich benötigen,
können sie diese beim Bundesamt
für Betriebe des Heeres (BABHE),
Sektion Verpflegung, 3003 Bern,
bestellen (Telefon 031/324 42 68).

Verzeichnis der Vorschriften
für den Kommissariatsdienst

(VV Korn 98 d)
Stand: 1. Januar 1998

Vorschrift Titel Ausgabe Bemerkungen
Äcg/
51.3 d Verwaltungsreglement (VR) 1998
51.3/1 d Ergänzungen zum Verwal- 1998

tungsreglement (VRE)
51.23 d Organisation in Kursen 1995 Bei Kdt und Qm

der Armee (OKA)
52.31 d Versorgung 1995 Bei Kdt, Chef

Nachtrag Nr 1 1997 Kom D it. Qm
52.100/1 d Merkpunkte für Führer von 1996

Versorgungsstaffeln
60.1 d Truppenhaushalt (TH) 1988

Nachtrag Nr 1 1990
60.4 d Behelf für Einheitsfouriere 1987

Nachtrag Nr 1 1990
60.6 d Kochrezepte 1993
60.7 d/f Organisation und Führung 1988 Nur für Forma-

der Detachementsküche tionen mit Det
Kochausrüstung

60.8 d Behelf Versorgung Bereich 1995

Truppe
60.12 d/f/i Benzinvergaserbrenner 1991

tLmr/«g
82.11 d Preise für Armeeproviant 1998

und Futtermittel
82.12 d Preise der Militärspeisen 1998

82.10 d/f Verpflegungskredit und 1998 Erscheint
Richtpreise periodisch nach

Bedarf
d/f/i Verzeichnis der Lieferanten 1998 *)

82.13
VUli
- Brot *)

82.14 - Fleisch *)
82.15 - Käse *)
82.16 - Milch *)
82.17 d/f/i Verzeichnis der Vertrauens- 1998 *)

personen für die Hygiene-
kontrolle auf den Waffen-
plätzen

d/f/i Verzeichnis der Bundes- 1998

tankstellen (VBTS)

*) Für Dienstleistungen auf den Waffenplätzen

Der Fourier 12/97



Die heilgrüne Reportage 5

Bemerkungen zum Armeeproviantsortiment

Neuerungen

Auf den 1. Januar 1998 werden
folgende Artikel nicht mehr im
Armeeproviantsortiment geführt:

337-9063 Fleischkäsekonserve
337-9153 Sofortkaffee in Port

Der Pflichtkonsum wird somit um
einen weiteren Artikel reduziert.

Neuer Artikel:
Ab zirka April 1998 wird anstel-

Auskunftsstelle
T ruppenrechnungswesen

Fragen im Zusammenhang mit
dem Truppenrechnungswesen sind
an die Auskunftsstelle der Sek-
tion Truppenrechnungswesen im
BABHE zu richten (Telefon 031/
324 43 19).

Anträge

Anderungs- und Korrekturanträge
im Bereich der fachtechnischen
Reglemente und Weisungen sind
an die UG Logistik, Abteilung
Versorgung, 3003 Bern, zu adres-
sieren (Telefon 031/324 34 43).

Bestellwesen

Bei Bedarf sind die benötigten
Exemplare - gesamthaft pro Trup-
penkörper - durch den Chef Korn
D oder den Qm schriftlich wie
folgt zu bestellen:

Äeg/e/wente, 5e/îe//e »«V For«/»-
'are an;

Eidg. Drucksachen- und
Materialzentrale, 3003 Bern

fkemmge« Ä4S/W an;

Bundesamt für Betriebe des

Heeres, Sektion Verpflegung,
3003 Bern

le bzw. nach Aufbrauch von
Rindsgulasch neu Chili con carne
abgegeben.

Für drei Artikel mit beschränkter
Haltbarkeit wird der Verbrauch
auch weiterhin vom AVM aus
gesteuert. Rückschiibe können
zum Teil nicht mehr gutgeschric-
ben werden (Details siehe unten).

Verbrauchsmengen einiger
Armeeproviantartikel

Der durchschnittliche Verbrauch
einiger Armeeproviantartikel pro
Tag und 100 Angehörige der
Armee ist im Anhang 1 des Nach-
träges Nr 1 zum Reglement 60.1,
Truppenhaushalt, ersichtlich. Die-
se Tabelle kann bei der Bedarfs-
berechnung und der Kontrolle der
Bestellung dienlich sein.

Selbstbedienungsmaterial

Die Bestellungen für Selbstbedie-
nungsmaterial (Bols, Tabletts) sind

frühzeitig und schriftlich einzurei-
chen an:

Verwaltung Eidg. Waffenplatz
Thun, Postfach, 3602 Thun

Strohbeschaffung
durch Selbstsorge

Für die Beschaffung von Stroh
durch Selbstsorge gilt der in «Prci-
se für Armeeproviant und Futter-
mittel 1998» festgelegte Preis.

Beanstandung der Qualität
der Ware (TH Ziffer 63, 64)

Armeeproviant, dessen Geniess-
barkeit zweifelhaft ist, darfvon der

Truppe nicht vernichtet werden.
Aus der betreffenden Sammel-
packung sind dem Bundesamt für
Betriebe des Heeres, Sektion Ver-
pflegung, Postfach 5522, 3003
Bern, zwei Muster (keine offenen

Dosen) einzusenden, unter Anga-
be der Anschrift auf der Sammel-
packung.

Nach Untersuchung der Muster
entscheidet das Bundesamt für
Betriebe des Heeres über die Ver-
wendung der noch vorhandenen
Vorräte und orientiert die Truppe.

Für einzelne, offensichtlich ver-
dorbene Artikel kann der Korn-
mandant die Vernichtung anord-
nen. Die Menge der beseitigten
Artikel sowie der Herstellercode
sind dem Bundesamt für Betriebe
des Heeres zu melden.

Nachschub

Bahnlieferungen

- Diese erfolgen grundsätzlich
per:

- C47ÜGO DOA//Z/L; AftnAgüfer
Auf dem Bestellformular ist das

Lieferdatum evtl. die Lieferzeit
sowie die Lieferadresse, enthal-
tend Einheit, Ortsbezeichnung,
Strasse, PLZ und Ort anzuge-
ben. Damit die Zustellung erfol-
gen kann, muss der Überneh-
mer ganztägig erreichbar sein.
Als Übernehmer können auch
Dienststellen des Bundes, Pri-
vatfirmen, Orts-Qm, Gemeinde-
Verwaltungen etc angegeben
werden. Diese sind vorgängig
durch die Truppe zu orientie-
rem Falls die telefonische Avi-
sierung der Lieferung ge-
wünscht wird, so ist zu beach-

ten, dass der angegebene Teil-
nehmer jederzeit erreichbar ist.

C/IAGO 7L4/L: JH/geH/ar/ange«
Sendungen per CARGO RAIL
werden ausgeführt, wenn das

Bruttogewicht der Ware 2000 kg
übersteigt.

- Z./e/e'raf/re.v.s'e:

Die Truppe hat auf den Bestell-
formularen sowohl die Adresse
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Wichtige Hinweise

Armeeproviant
Postadresse

Bahnstation
Telefon
Öffnungszeiten
Betriebs-
Schliessungen

Futtermittel

Postadresse

Eidg. Versorgungsbetrieb Brenzikofen
AVM Brenzikofen
3671 Brenzikofen
Brenzikofen RM
031/771 16 11; Telefax 031/771 26 18

0730 - 1130 / 1330 - 1645 (Samstag geschlossen)

24.12.97 - 4.1.98 / 24.12.98 - 3.1.99

Eidg. Zeughaus Amsteg
GVM Altdorf
Postfach 60, 6468 Attinghausen
Altdorf
041/870 1! 34; Telefax 041/870 02 43

Bahnstation
Telefon
Öffnungszeiten 0730 - 1130 / 1330 - 1645 (Samstag geschlossen)

Bestellformular

Für Bestellungen von Armeeproviant und Futtermitteln (inkl. Biwak-
stroh) ist ausschliesslich das Formular 16.6, Ausgabe 1998. zu ver-
wenden. Zusätzliche Formulare sind bei der EDMZ anzufordern.

Fristen

Bestellungen müssen beim AVM bzw. GVM wie folgt eintreffen:
Vordienstliche Bestellungen 15 Tage und Bestellungen während des

Dienstes 5 Arbeitstage vor dem gewünschten Bezugsdatum.

für Domizil-Lieferung (CARGO
DOMIZIL) als auch die
gewünschte Bahnstation (CAR-
GO RAIL) anzugeben.

- Z(wfe//«/7v
Sie wird durch das AVM bzw.
GVM aufgrund des Gewichtes
festgelegt und dem Besteller
mittels Auftragsbestätigung
gemeldet.

- Sea/wtaflrhwg r/er &«z/i///g/
Die Sendungen sind beim Emp-
fang sofort zu kontrollieren.
Schäden und Manki können nur
geltend gemacht werden, wenn
eine bahnamtliche Tatbestan-
d e s a u fnahme/Un regelmässig-
keitsmeldung vorliegt.

Magazinfassungen

Magazinfassungen während der
Geschäftsöffnungszeiten sind
möglich.

Riickschub
- Armeeproviant in original ver-

schlossenen Packungen (Sam-
melpackungen sowie einzelne
Dosen, Säcke, Pakete, usw.) von
einwandfreier Qualität, der nicht
nach VR Ziffer 125 verkauft
werden kann, ist an das AVM
zurückzuschieben. Angebroche-
ne oder beschädigte Packungen
können ebenfalls, jedoch ohne

Gutschrift, zurückgeschoben
werden.

Die bezogenen Artikel Schach-
telkäse, Frühstücksflocken und
Maisgriess sind wegen der
beschränkten Haltbarkeit mög-
liehst vollständig zu verpflegen.
Riickschübe können nur gutge-
schrieben werden, sofern noch
eine weitere Abgabe möglich ist.
Mit einem roten Kleber mit ent-
sprechendem Flinweis gekenn-
zeichnete Ware ist zuerst zu ver-
pflegen; eine Gutschrift für

Riickschub kann nicht mehr
erteilt werden.

- Rückschübe sind im Abt-, Bat-
und Schulverband artikelweise
zusammengefasst und mit einer
Rückschubliste (Form 16.18

«Belastungs-/Gutschriftanzei-
ge») dem AVM zuzustellen. Der
vom AVM mit der Belastungs-
anzeige zugestellte Transport-
auftrag ist für die Rücksendung
unbedingt zu verwenden und
dem Camioneur abzugeben. Die
Rückschubliste muss die Zivil-
adresse des Empfängers der Gut-
Schrift enthalten.

- Jede RS ist verpflichtet, am
Dienstende den Rückschub voll-

umfänglich zu vollziehen. Es ist

nicht gestattet, Armeeproviant
an eine nachfolgende Schule zu

übergeben.

- Rückschübe sind als CARGO

DOMIZIL- (bis 2000 kg) oder

CARGO RAIL-Scndungen
(über 2000 kg) aufzugeben.

Tauschgeräte (Paletten, Auf-

steckrahmen, Deckel) können

beim Regionalzentrum bzw. der

Abgangsstation angefordert
werden.

- Magazinrückschübe während

der Geschäftsöffnungszeiten
sind möglich.

- Hundefutter in original ver-

schlossenen Packungen an das

HAZ/EMD, Sand, 3003 Bern-
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